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Mit freundlicher Unterstützung von:  
 

 
Der Österreichische Triathlonverband sucht  

 
ab 01.12.2008 eine/n 

 

Bundestrainer/in Nachwuchs 
 

für nachstehende schwerpunktmäßige Aufgabengebiete: 
 

• Aus- und Aufbau der Sportstruktur im Nachwuchsbereich (Schüler, Jugend, Junioren) 
• Enge Kooperation mit den Heimtrainern der ÖTRV Nachwuchskaderathleten und im 

Bedarfsfall Direktbetreuung von Nachwuchskaderathleten  
• Kooperation mit den installierten Landesleistungszentren bzw. Landestrainern 
• Administrative Umsetzungen von zentralen ÖTRV Maßnahmen 
• Betreuung und Führung der ÖTRV Nachwuchskaderathleten bei zentralen 

Trainingsmaßnahmen und internationalen Wettkampfbeschickungen durch den ÖTRV 
• Mitarbeit im Aus- und Fortbildungsbereich 
• Referatsleiter des Referates Sportentwicklung Nachwuchs   
• Installierung eines zentralen Talentefindungssystems  
• Enge Kooperation mit den ÖTRV Gremien und Referaten  
• Enge Kooperation mit dem ÖTRV Bundestrainer Elite / U 23  
• Koordination von Fördermaßnahmen im Nachwuchsbereich  
• Ausbau des Triathlonsports im Segment Schulsport  
• Erstellung und Umsetzung der ÖTRV Verbandsregelwerke im Sportbereich 

 
Bewerbung:  Schriftlich bis spätestens 20.11.2008 an die ÖTRV Geschäftsstelle (Adresse 

siehe Briefkopf) 
 
Bewerbungsinhalt: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Trainerlaufbahn und Definition der 

eigenen konzeptionellen Vorstellungen für die Tätigkeit 
 
Profil:   - Abgeschlossenes Studium mit sportrelevanten Inhalten 
 - Berufserfahrung 
 - Abgeschlossene Trainerausbildung  
 
Anstellungsart: Vollbeschäftigung 
 
Entlohnung: Leistungsgerechte Entlohnung auf Grundlage der entsprechenden 

Vorgaben der Bundessportorganisation  
 
Für das ÖTRV Präsidium: 

 

 
Bgm. Walter Zettinig     Herwig Grabner  
Präsident      Generalsekretär   

 
ALLFÄLLIGE ÄNDERUNGEN BZW. ERGÄNZUNGEN BLEIBEN VORBEHALTEN! 


